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Wasserversorgungsreglement vom 21. November 2012; Änderung 
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3. Finanzielles  

3.2.Einmalige Gebühren 

Anschlussgebühr Art. 37 1 Zur Deckung der Investitionskosten für die 
Erstellung und Anpassung der Wasserversorgungsanla-
gen haben die Wasserbeziehenden für jeden direkten 
oder indirekten Anschluss eine Anschlussgebühr zu be-
zahlen. 

2 Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Belastungs-

werte (BW) nach SVGW und des gesamten umbauten 
Raumes (uR) nach SIA 416 der anzuschliessenden Bau-
te oder Anlage erhoben. 

3 Die Anschlussgebühr für Sprinkleranlagen wird nach 

deren Anlagen Wasserbedarf (l/min) erhoben. 

4 Bereits bezahlte einmalige Löschgebühren werden 
an die Anschlussgebühr zum effektiv geleisteten Fran-
kenbetrag angerechnet. 

5 Ist der Hydrantenlöschschutz im Zeitpunkt des An-
schlusses noch nicht gewährleistet, bemisst sich die An-
schlussgebühr vorderhand allein nach den BW. Die 
Nachzahlung für den gesamten umbauten Raum wird im 
Zeitpunkt der Gewährleistung des Hydrantenlöschschut-
zes erhoben. 

Anschlussgebühr Art. 37 1 Unverändert. 
 
 
 
 

2 Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Belastungs-

werte (LU) nach SVGW und des gesamten umbauten 
Raumes (uR) nach SIA 416 der anzuschliessenden Baute 
oder Anlage erhoben. 

3 Unverändert. 

 

4 Unverändert. 
 

 

5 Ist der Hydrantenlöschschutz im Zeitpunkt des An-
schlusses noch nicht gewährleistet, bemisst sich die An-
schlussgebühr vorderhand allein nach den LU. Die Nach-
zahlung für den gesamten umbauten Raum wird im Zeit-
punkt der Gewährleistung des Hydrantenlöschschutzes 
erhoben.  

 


